
Miteinander - füreinander
Prävention– Schülermitverantwortung – Elternarbeit – Regelungen für das Schulleben - Feiern

B 2 
 

B 2.2 
Raum für eigenverantwortliches Denken – Beratung  

 

Gustav-Heinemann-Gesamtschule Dortmund                              August 2009                      1 

B 2.2    Beratung 
 
Zielvorstellungen 
  
Der Beratungsbedarf  ist an unserer Schule eindeutig vorhanden, sowohl für Schülerinnen und 
Schüler als auch für Lehrerinnen und Lehrer oder für die Erziehungsberechtigten. Die Fragen 
und Probleme bei Bildungsangeboten, Schullaufbahn, beruflichem Bildungswesen, 
Fördermaßnahmen, Lern- und Verhaltensproblemen usw. können nur sinnvoll und erfolgreich 
beantwortet und erklärt werden, wenn es Zielvereinbarungen und Verfahrensabsprachen gibt. 
Die folgenden Grundsätze der Beratung unterliegen einem ständigen Diskussionsprozess. 
 
a) Jedem Mitglied unserer Schule soll es möglich sein, bei Fragen und Problemen 

angemessene Antworten und Hilfestellungen zu bekommen. 
 

b) Beratung ist Aufgabe jedes Kollegen und jeder Kollegin. Kann nicht weitergeholfen 
werden, sollte ein weiterer Ansprechpartner eingeschaltet werden. 

 

c) Unabhängig davon kann jede betroffene Person direkt mit den in der Beratung Tätigen 
Kontakt aufnehmen. 

 

d) Beratung soll bei der freiwilligen und gemeinsamen Lösungssuche begleiten und 
unterstützen. 

 

e) Aus dem Beratungskonzept muss über allgemeine Hinweise hinaus hervorgehen, wer 
bei welchen Fragen über besondere Beratungskompetenz verfügt und Ansprechpartner 
ist. 

 

f) Lehrerinnen, Beratungslehrerinnen, Sozialpädagogin, Abteilungsleiterinnen und 
didaktische Leitung stimmen ihre Beratungstätigkeit aufeinander ab. 

 

g) Die in der Beratung Tätigen geben Sprechzeiten an. Um Hemmschwellen abzubauen, 
stellen sie sich in den Klassen persönlich vor. 

 

h) Um Ziele und Vereinbarungen zu prüfen und / oder zu ändern, findet in jedem 
Halbjahr eine Dienstbesprechung statt. 

 
i) Die im Zuge der Beratung bekannt gewordenen personenbezogenen Daten unterliegen 

der Verschwiegenheitspflicht. Datenschutzrechtliche Bestimmungen sind zu beachten. 
 
Umsetzung der Ziele 
 
In der Anlage B 2.2.A1 wird die Umsetzung der Beratung mit Zielen, Grundsätzen und den 
beteiligten Personen genauer dargestellt.  


